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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §82;

FinStrG §83;

Rechtssatz

Es gibt keine Norm, die es verbietet, bereits vor der förmlichen Einleitung des Strafverfahrens diesbezügliche

Erhebungen zu tätigen und verdächtige Personen zu befragen.
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